
FAHRSCHULE MILBRODT

Startermappe
Klasse BE

Kombinationen aus einem Zugfahrzeug der Klasse B und 
einem Anhänger, wenn sofern die zulässige Gesamtmasse 
des Anhängers 3,5 t nicht übersteigt.

Anhänger



FAHRSCHULE MILBRODT

INHALT DIESER MAPPE:
Unsere Öffnungszeiten

Anmeldeformular

Zusätzl. Unterlagen

TÜV/Nord

Erste-Hilfe Kurs



FAHRSCHULE MILBRODT

UNTERRICHTSZEITEN:
Fahrschule Huntlosen: 

Montag und Mittwoch von 18:30 -20:30 Uhr

Fahrschule Großenkneten::
Dienstag und Donnerstag von 18:30-20:30 Uhr

Fahrschule Kirchhatten:
Dienstag und Donnerstag von 18:30-20:30 Uhr



FAHRSCHULE MILBRODT
Anmeldeformular zum Erwerb von Fahrerlaubnisklassen

Filiale:

Klasse(n):

Anmeldedatum: 

H K G

EE EW BF17

Name: 

alle Vornamen:  

Straße:

PLZ-Ort:

Telefon privat:

Beruflich:

Mobil:

E-Mail:

Staatsangeh.:

Sprache:

Vorhandene Fahrerlaubnisklasse(n):

Klasse:  

Ausgestellt am: 

Durch Behörde: 

Ablauf d. Probezeit: 

Listennummer: 

Vordrucknummer: 

Rechnungsanschrift/Anschr. des gesetzl.  
Vertreters  
(falls abweichend von obiger Adresse):

Name: 

Straße:

Ort:

Geburtsdatum:

Geb.-Ort/Kreis:

Geburtsname:

Sehhilfe:

Lehrmittel:

JA

JA

NEIN

NEIN

Ort, Datum Unterschrift des Fahrschülers

FAHRSCHULE  
MILBRODT

Marktplatz 1
26209 Kirchhatten

Bahnhofstraße 17 
26197 Huntlose

Hauptstraße 53 
26197 Großenkneten

info@fahrschule-milbrodt.de
www.fahrschule-milbrodt.de

Telefon:  0 44 87 - 96 06 5
Handy:   0 172 - 90 06 26 5



FAHRSCHULE MILBRODT

WIR BENÖTIGEN FÜR EUREN ANTRAG  
FOLGENDE UNTERLAGEN:

2 x Passbild

Kopie Perso. und Führerschein beidseitig

Sehtest

Erste-Hilfe Kurs



FAHRSCHULE MILBRODT



FAHRSCHULE MILBRODT

INFO-ERSTE HILFE KURS
Der Erste-Hilfe Kurs findet bei den Maltesern in Sandkrug statt.

Treffpunkt:

Rettungswache Sandkrug
Bümmersteder Str. 37

26209 Hatten Sandkrug

Ihr werdet zeitnah persönlich angeschrieben, 
ob Ihr teilnehmen möchtet.

Beste Grüße:
Thomas, Michael, Timo, Lars, Stefan und Leon

Bitte denkt daran Personalausweiß
und 65,00 € für den Kurs mit zu bringen.



FAHRSCHULE MILBRODT

INFO ERSTE-HILFE KURS
Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr  
(Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV) § 19 Schulung in Erster Hilfe

(1) Bewerber um eine Fahrerlaubnis müssen an einer Schulung in Erster Hilfe teilnehmen,  
die mindestens neun Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten umfasst. Die Schulung soll dem  
Antragsteller durch theoretischen Unterricht und durch praktische Übungen gründliches  
Wissen und praktisches Können in der Ersten Hilfe vermitteln.
(2) Der Nachweis über die Teilnahme an einer Schulung in Erster Hilfe wird durch die Beschei-
nigung einer für solche Schulungen amtlich anerkannten Stelle oder eines Trägers der öffent-
lichen Verwaltung, insbesondere der Bundeswehr, der Polizei oder der Bundespolizei, geführt. 
Im Falle der Erweiterung oder der Neuerteilung einer Fahrerlaubnis ist auf einen Nachweis zu 
verzichten, wenn der Bewerber zuvor bereits an einer Schulung in Erster Hilfe im Sinne des 
Absatzes 1 teilgenommen hat.
(3) Des Nachweises über die Teilnahme an einer Schulung in Erster Hilfe im Sinne des  
Absatzes 1 bedarf insbesondere nicht, wer

1. ein Zeugnis über die bestandene ärztliche oder zahnärztliche Staatsprüfung oder den 
Nachweis über eine im Ausland erworbene abgeschlossene ärztliche oder zahnärztliche 
Ausbildung,
2. ein Zeugnis über eine abgeschlossene Ausbildung in einem bundesrechtlich geregelten 
Gesundheitsfachberuf im Sinne des Artikels 74 Absatz 1 Nummer 19 des Grundgesetzes, in 
einem der auf Grund des Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannten Ausbildungsberufe 
Medizinischer, Zahnmedizinischer, Tiermedizinischer oder Pharmazeutisch-kaufmännischer 
Fachangestellter/Medizinische, Zahnmedizinische, Tiermedizinische oder Pharmazeutisch-
kaufmännische Fachangestellte oder in einem landesrechtlich geregelten Helferberuf des 
Gesundheits- und Sozialwesens oder
3. eine Bescheinigung über die Ausbildung als Schwesternhelferin, Pflegediensthelfer,  
über eine Sanitätsausbildung oder rettungsdienstliche Ausbildung oder die Ausbildung als 
Rettungsschwimmer mit der Befähigung für das Deutsche Rettungsschwimmer-Abzeichen 
in Silber oder Gold vorlegt.


